
 

 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Kreisstadt Dietzenbach für das Haushaltsjahr 2025 

 
Es wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass gemäß § 97 der Hessischen Gemeindeordnung 

(HGO) der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 in der Zeit 
vom 17. März 2025 bis einschließlich 25. März 2025 im Rathaus der Kreisstadt Dietzenbach, Euro-

paplatz 1, I. Obergeschoss, Zimmer 144, während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausliegt. 
 
 
Dietzenbach, 13. März 2025  

 
 
  Der Magistrat 
  der Kreisstadt Dietzenbach 

         
     

  gez. Dr. Lang  

  Bürgermeister 

 


